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anderen kriminellen Subjekten sowie solchen Personen zu 
unterscheiden, durch deren verantwortungslose Haltung zu 
bestehenden Pflichten, dörch deren mangelnde Qualifikation 
Befähigung Schäden und Gefahren verursacht werden.
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Klarheit muß aber auch darüber bestehen, daß mit dem St 
recht - wie bisher - auch in Zukunft keine auftretenden 
nichtschuldhaften menschlichen Unzulänglichkeiten - die 
teilweise auch zu erheblichen Schäden oder Gefahrenzust 
den führen - gelöst bzw. beseitigt werden können.
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Die neuen strafrechtlichen Potenzen und Möglichkeiten sind 
im Komplex mit allen anderen rechtlichen, operativen und 
vor allem auch unseren erzieherischen Einwirkungsmöglich
keiten voll auszuschöpfen, um vom Gegner mißbrauchte, irre
geleitete oder aus anderen Konflikten heraus straffällig 
gewordene Personen für uns zurückzugewinnen. Ihnen ist un
ter Nutzung der geltenden gesetzlichen Regelungen Gelegen
heit zu geben, angerichteten Schaden wiedergutzumachen.

Zielgerichtet sind die größer gewordenen Differenzierungs
möglichkeiten zur Verunsicherung feindlicher Zentren und 
Kräfte, zur Zersetzung verfassungsfeindlicher und anderer 
krimineller bzw. negativer Personenzusammenschlüsse und 
zur Stärkung der inoffiziellen Basis des MfS anzuwenden.


